Baudirektion

Kanton Zurich Arv/1259/1998

VERFUGUNG

vom 22. Oktober 1998

Zell. Privater Gestaltungsplan Kat.-Nr. 3312 Ober-Rikon

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 20. August 1998 stimmte der Gemeinderat Zell dem privaten Gestaltungsplan Kat.-
Nr. 3312 in Ober-Rikon zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechtskraftbescheini-
gung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 13. Oktober 1998 kein Rechtsmittel ein-

gelegt. Mit Schreiben vom 26. August 1998 ersucht das Bauamt Zell um Genehmigung der
Vorlage.

Das Grundstiick Kat.-Nr. 3312 liegt nach der kommunalen Bau- und Zonenordnung in der
Zone W2c und in der Zone W3. Es ist mit der Gestaltungsplanpflicht belegt.

Der Gestaltungsplan bezweckt eine gute Gestaltung der Uberbauung im Rahmen der Areal-
iberbauungs- und Bauordnungsvorschriften, sowie die Realisierung von Bauten mit hoher
architektonischer und aussenrdumlicher Qualitédt. Er ermoglicht die Realisierung einer nach
einheitlichem Konzept verdichteten Wohnsiedlung.

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist
die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG).

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

I. Der private Gestaltungsplan Kat.-Nr. 3312 in Ober-Rikon, dem der Gemeinderat Zell
am 20. August 1998 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Zell wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss § 6 lit. a und § 89 PBG
offentlich bekanntzumachen.
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III. Mitteilung an den Gemeinderat Zell (fiir sich und zuhanden der beteiligten Grundeigen-
tiimer unter Beilage von zwei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskommissionen
und an das Tiefbauamt-Archiv (unter Beilage je eines Dossiers) sowie an das Amt fiir
Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Ziirich, den 22. Oktober 1998 ARV Amt fir
981568/0Obl/Zst Raumordnung und Vermessung
Fur den Auszug:

s 4




OK.Mauerkrone= gew.Terrain + 50cm

Baulinie paraliel zur Strasse

Amt fiir Raumc

Von den Grundeigentiimern festgelegt am 01.12.1997 Rev.14.04.1998
Herr A. Romer Sen.
Herr A. Romer Jun.

Herr J. Romer

Herr A. Glenck

Herr L. Weiss

Offentlich Aufgelegt vomA 13"!um1998 bis 1’AU9.‘[998

Mit Zustimmung des Gemeinderates vom : ... 2.0..Aug. . 1998.....

Im Namen des Gemeinderates :
Der Prasident: Der Gemeindeschreiber:

Von der Baudirektion

BDV Nr. 7259 95
genehmigt am 2 2, Okt, 1998 -
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KANTON ZURICH
GEMEINDE ZELL

VORSCHRIFTEN ZUM PRIVATEN
GESTALTUNGSPLAN
KATASTER NR. 3312 OBER-RIKON

‘ermessung

OFFENTLICH AUFGELEGTVOM 1 3. Juni 1998 BIS 11 [fug. 1998

MIT ZUSTIMMUNG DES GEMEINDERATES VOM

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Prasident: Der Gemeindeschreiber:

= N\

Von der Baudirektion
genehmigt am 2 2 Okt, 1998

Far die Baudirekion

Zurich, 01.12.1997 revidiert 14.04.1998

BDV Nr. 72259 I8




Bestandteile

Geltungsbereich

Zielund Zweck

Die unterzeichneten Grundeigentimer stellen, gestitzt auf
§§ 85 PBG, den privaten Gestaltungsplan Kat.-Nr. 3312 Ober-
Rikon mit folgenden Bestimmungen auf:

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

§1
Verbindlicher Inhalt:

1. Vorschriften zum Gestaltungsplan vom 14.04.1998
2. Situation MST 1:500 vom 14.04.1998

Wegleitender Inhalt:

3. Richtprojekt mitden Planen MST 1:500
resp. MST 1:100vom 14.04.1998
4. Berichtvom 14.04.1998

§ 2

Der Gestaltungsplan gilt fur den im Situationsplan MST 1:500
eingetragenen Perimeter.

§3
Der Gestaltungsplan bezweckt:

a) Einebessere Gestaltung der Uberbauung im Rahmen der
ArealUberbauungs- und Bauordnungsvorschrift, sowie die
Realisierung von Bauten mit hoher architektonischer
und aussenraumlicher Qualitat.

b) Die Realisierung einer nach einheitlichem Konzept ver-
dichteten Wohnsiedlung.



Zahl, Lage und
Stellung der Ge-
baude, Abstéande
und Gebaude-
lange

Anbauten

Nutzweise und
Geschosszahl flr
die Baubereiche

BAUBEREICHE,BAUGESTALTUNG, NUTZUNG

§4

Die Zahlund die Lage der Gebaude deren minimale Grenz- und
Gebéudeabstande sowie die maximale Geb&udelange werden
durch die Baubereiche bestimmt.

Balkone und verglaste Veranden ohne heiztechnische In-
stallationen dirfen auf max. 50% der betreffenden Fassaden-
lange die Baubegrenzungslinie um bis 2.5 m Uberschreiten,
sofern derordentliche Grenzabstand gegeniberdem
Gestaltungsplanperimeter eingehalten wird.

§5

Es sind zulassig:

Baubereiche Geschosse Nutzung
1+2 3 Vollgeschosse Wohnen
2 Dachgeschosse Wohnen
3+6 2 Vollgeschosse Wohnen
2 Dachgeschosse Wohnen
5 2 Vollgeschosse Wohnen
2 Dachgeschosse Wohnen
50% anrechenbares UG Gemeinschaftsraum
4 2 Vollgeschosse Wohnen
2 Dachgeschosse Wohnen
1 anrechenbares UG Wohnen, Blros
N gemass § 273 PBG Besondere Gebaude wie
Velo-, Geraterdume, offene
Gartenlauben etc.
T 1 UG gemaéss Richtprojekt Tiefgarage / Einstellhalle




§ 6

Besondere Gebdude Uberdie im Plan bezeichneten Baubereiche fiir besondere
Gebaude hinaus sind weitere besondere Gep‘éude in Leicht-
bauweise, flir Gartenhduschen, Lauben und Ahnliches, zu-
lassig.

§ 7

Architektonische 1 Furdie generelle Erscheinung ist das Richtprojekt mass-
Gestaltung gebend.

1. AUSNUTZUNG

§ 8
Zuléssige 1 Die fur die Ausnltzungsziffer anrechenbare Nutzflache
anrechenbare sowie die Flache fur Wohn- und Gewerbenutzungin an-
Nutzflache rechenbaren Untergeschossen gemass § 5 dirfen ins-

gesamt héchstens 5'641.20 m2 betragen.



Verkehrser-
schliessungund
Gestaltung

Offentliche und
private Fusswege

Autoabstellplatze

ERSCHLIESSUNG, PARKIERUNG, ENTSORGUNG

§9

Furdie Erschliessung, Parkierung und die Lage der Strassen,
Wege und Platze ist der Situationsplan MST 1:500 massgebend.
Die genaue Linienfihrung der Strassen, Wege und Platze ist
gegenuberder Plandarstellung im Rahmen der Bauprojekte
leicht verschiebbar, soweit das Gesamtkonzept nicht verandert
wird.

Alle Strassen, Wege und Platze sind nach einem einheitlichen
Gestaltungskonzept zu realisieren. Die Bodenbelage sind so zu
wéhlen, dass die Flachen ganzheitlich als Platze und gestaltete
Bereiche derBegegnungin Erscheinung treten, einschliesslich
Ausstattung und Bepflanzung.

Alle Wege und Platze sind mit einem versickerungsféhigen Belag
zuversehen; kleine Teilflachen kénnen z.B. als Spielbereiche
einen anderen Belag aufweisen.

Ausnahme bilden die Erschliessungsstrasse ohne Uberdeckung
der Einstellhalle sowie der Hartplatz , die asphaltiert werden
kénnen.

Das Richtprojektist richtungsweisend.

§ 10

Anderim Situationsplan MST 1:500 bezeichneten Nordseite
ist ein 6ffentlicher Fussweg anzulegen.

§ 1

Die Anzahl Abstellplatze richtet sich nach der Bauordnung.
Sie sind wie folgt zu realisieren:

a) Offene Parkplatze insbesondere furdie Besucher
vorden Baubereichen1 + 2.

b) Die tUbrigen erforderlichen Abstellplatze der Baubereiche
1 bis 6 in einer unterirdischen, offenen Einstellhalle
zwischenden Baubereichen1 +2und3,5,6 mit
gemeinsamer Ein-/Ausfahrt.



Energiever-
sorgung

Entsorgung

§ 12

Fir das Gestaltungsplangebiet sind zusammenfassende,
umweltgerechte Energieversorgungen zu realisieren.

Falls der Anteil nicht erneuerbarer Energietrager an der
Warmeversorgung grésser als 70% ist, hat der Heizenergie-
bedarf der Bauten des Gestaltungsplan-Gebiets in dem Masse
tiefer als die Mindestanforderung der Warmedammvorschriften
zu sein, dass innerhalb des Gestaltungsplan-Gebiets fir die
Wéarmeversorgung kein Energiemehrverbrauch gegentber
der Regelbauweise entsteht.

Mit der ersten Baueingabe ist fur das ganze Gestaltungs-
plangebiet ein verbindliches Energiekonzept vorzulegen.
Die aus dem Energiekonzept resultierenden Verpflichtungen
(insbesondere finanzieller Art) der Grundeigentimer

sind in einer Vereinbarung zu regeln und grundbuchamtlich
sicherzustellen.

§ 13

Mit der Baueingabe ist fir die Entsorgung ein Gesamtkon-
zeptvorzulegen, welches sinnvolle Entsorgungsstandorte
furdie Grinabfalle und Kompostiermdglichkeiten, sowie
Abfallcontainers vorsieht.



Griinbereiche
Hochstammbe-
pflanzung

Freiflachen

Siedlungsgrin

UMGEBUNGSGESTALTUNG

§14

Furdie Hochstammbepflanzung sind einheimische Baum-
arten vorzusehen.

§ 15

Mit der Erstellung der Bauten werden die zugehdérigen
Freiflachen (Grunflachen und Spielstrassen) realisiert.

§ 16

Furdie Bepflanzung und die Terraingestaltung ist das Richt-
projekt wegleitend.



V. UBRIGE BESTIMMUNGEN

§17

Weitere Vor- Im Gbrigen gilt die Bauordnung der Gemeinde Zell.
schriften

Von den Grundeigentimern

festgesetztam: 01.12.1997 revidiert 14.04.1998

Anton Romerjun.

Anton Romersen.

Jurg Romer

Lorenzo Weiss

Andreas Glenck




	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

